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1. Rechtlicher Hintergrund

Die Mitgliedstaaten werden gemafd Art. 15 der Verordnung (EU) 2023/1804 insbesondere zur
Erstellung und Veroffentlichung bestimmter Berichte verpflichtet. Diese Vertéffentlichung
dient der Erfiillung der Berichtspflichten aus Artikel 15 Absitze 3 und 4 der Verordnung (EU)
2023/1804.

1.1 Artikel 15 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2023/1804

Gemaf Artikel 15 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2023/1804 bewerten die Mitgliedstaaten spa-
testens bis zum 30. Juni 2024 und danach alle drei Jahre, inwieweit Elektrofahrzeuge durch die
Errichtung und den Betrieb von Ladepunkten zu einer hoheren Flexibilitit des Energiesystems,
einschliefYlich ihrer Beteiligung am Regelreservemarkt, und einer hoheren Aufnahme von
Strom aus erneuerbaren Quellen beitragen ,, konnten®. Bei dieser Bewertung werden alle Arten
von offentlichen oder privaten Ladepunkten, einschliefilich intelligenter oder bidirektionaler
Ladepunkte, und alle Arten von Stromversorgungsstellen berticksichtigt und Empfehlungen
beziiglich Art des Ladepunkts, zugrundeliegender Technik und geografischer Verteilung gegeben,
damit den Nutzern die Integration ihrer Elektrofahrzeuge in das System erleichtert wird. Es wer-
den die geeigneten Mafnahmen ermittelt, die umzusetzen sind, um die Anforderungen dieser
Verordnung zu erfiillen, einschliefflich Mafdnahmen zur Sicherstellung der Kohérenz der Infra-
strukturplanung mit der entsprechenden Netzplanung. Diese Bewertung trigt den Beitrdgen
aller Interessenvertreterinnen und -vertreter Rechnung und wird 6ffentlich zugdnglich gemacht.
Jeder Mitgliedstaat kann seine Regulierungsbehorde - hier die Bundesnetzagentur (BNetzA) -
auffordern, diese Bewertung vorzunehmen. Auf der Grundlage der Ergebnisse der Bewertung
ergreifen die Mitgliedstaaten erforderlichenfalls geeignete Mafdnahmen fiir die Errichtung
zusatzlicher Ladepunkte und nehmen sie in die Fortschrittsberichte nach Absatz 1 des vor-
liegenden Artikels auf. Die Bewertung und die Mafnahmen werden von den Netzbetreibern

in den Netzentwicklungsplanen nach Artikel 32 Absatz 3 und Artikel 51 der Richtlinie (EU)
2019/944 berlicksichtigt.



1.2 Artikel 15 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2023 /1804

Neben dem oben genannten Bericht, den die Bundesregierung veroffentlicht, bewertet die
BNetzA gemaifd Artikel 15 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2023/1804 auf Grundlage der Beitrage
der Ubertragungs- und Verteilnetzbetreiber (UNB/VNB) jedes Mitgliedstaats bis zum 30. Juni
2024 und danach alle drei Jahre, inwieweit bidirektionales Laden zur Verringerung der Nut-
zer- und SystemKkosten und zur Steigerung des Anteils an Strom aus erneuerbaren Energie-
quellen (EE) im Stromsystem beitrigt. Die Bewertung wird 6ffentlich zugianglich gemacht. Auf
der Grundlage der Ergebnisse der Bewertung ergreifen die Mitgliedstaaten erforderlichenfalls
geeignete Mafnahmen zur Anpassung der Verfiigbarkeit und geografischen Verteilung von
bidirektionalen Ladepunkten in privaten Bereichen und nehmen sie in ihre nationalen Fort-
schrittsberichte nach Absatz 1 auf.

2. Bericht der Bundesregierung nach Artikel 15 Absatz 3 AFIR

Elektrofahrzeuge konnen zur Flexibilisierung des Stromsystems beitragen und die Integration
von EE fordern. Bisher ist das noch nicht ausreichend erfolgt. Die Bundesregierung hat in diesem
Bereich bereits Mafinahmen umgesetzt, die in den folgenden Abschnitten dargestellt werden.
Flexibilitit ist dann sinnvoll, wenn sie Netzbetreiber bei ihrer Aufgabenwahrnehmung unter-
stttzt, den EE-Anteil im Energiesystem erhoht und ihr Einsatz mit der primédren Nutzungs-
bestimmung der Fahrzeuge vereinbar ist.
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2.1 Aufbau und Auslastung von Ladepunkten

Offentlich zugingliche Infrastruktur

Abbildung 1 stellt die Entwicklung der 6ffentlich zuginglichen Ladepunkte in Deutschland fiir
den Zeitraum 2017 bis Juli 2024 dar. Diese konnten bereits in das Stromnetz integriert werden.
Sie sind nach Information der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur (NLL) durchschnittlich

zwischen 10 und 15 % ausgelastet.

Abbildung 1: Entwicklung der Ladepunkte in Deutschland 2017 -2024
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1 https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/E_Mobilitaet/
Ladesaeuleninfrastruktur.xlsx?__blob=publicationFile&v=11



https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/E_Mobilitaet/Ladesaeuleninfrastruktur.xlsx?__blob=publicationFile&v=11
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Offentlich zugingliche Normal- und Schnellladepunkte miissen durch die Betreiber bei

der BNetzA angezeigt werden (§ 5 Abs. 1 und Abs. 4 Ladesdulenverordnung - LSV). Alle Lade-
einrichtungen, also 6ffentlich zugdngliche und private Ladeeinrichtungen, sind dem VNB vor
deren Inbetriebnahme mitzuteilen (§ 19 Abs. 2 Niederspannungsanschlussverordnung - NAV).

Das Deutschlandnetz ist eine Fordermafinahme zur Verdichtung des Netzes von Schnelllade-
stationen fiir Elektrofahrzeuge in Deutschland, die von der Bundesrepublik Deutschland aus-
geschrieben und finanziert wird. Die erste Ausschreibung umfasst insgesamt 8.784 Ladepunkte
an 900 festgelegten Standorten mit einem Radius von ca. 2 km. Durch eine getrennte zweite Aus-
schreibung sollen an ca. 200 bundeseigenen unbewirtschafteten Rastpldtzen und Parkplitzen
weitere Ladeparks als Liickenschluss zu den Lade-Hubs auf den bewirtschafteten Anlagen ent-
stehen.

Fir batterieelektrische schwere Nutzfahrzeuge (E-Lkw) erfolgt der Aufbau eines E-Lkw-Schnell-
ladenetzes mit 6ffentlich zuganglicher Ladeinfrastruktur entlang der Bundesautobahnen an
rund 350 Standorten an bewirtschafteten und unbewirtschafteten Rastanlagen sukzessive bis
2030. Die Autobahn GmbH des Bundes hat am 16. September 2024 das Vergabeverfahren zum
Aufbau eines E-Lkw-Schnellladenetzes fiir rund 130 Standorte an unbewirtschafteten Rast-
anlagen gestartet, an denen zu einem Drittel auch das Deutschlandnetz fiir E-Pkw errichtet wird.
Der Zuschlag ist fiir die zweite Jahreshalfte 2025 geplant.

Sowohl das Deutschlandnetz als auch das E-Lkw-Schnellladenetz unterstiitzen den Hochlauf
der Elektromobilitit. Sie tragen aufgrund des steigenden EE-Anteils am Strommix dazu bei, dass
gleichzeitig der EE-Anteil im Verkehrssektor steigt.

Nicht 6ffentlich zugangliche Infrastruktur

Private Ladepunkte miissen der BNetzA auf Basis der LSV nicht angezeigt werden. Daher sind
derzeit hierzu keine offiziellen Daten wie bei den 6ffentlich zuginglichen Ladepunkten verfig-
bar. Uber Auswertungen von Férderprogrammen lisst sich schitzen, dass iiber eine Million pri-
vate Ladepunkte existieren. Zukiinftig besteht fiir die BNetzA die Moglichkeit, Daten zu privaten
Ladepunkten auf Basis des novellierten § 35 EnWG bei den Netzbetreibern zu erheben.

Am 26. September 2023 startete ein Forderprogramm zur Eigenerzeugung und Nutzung von
Solarstrom fir Elektrofahrzeuge an Wohngebauden. Das Bundesministerium fiir Digitales und
Verkehr (BMDV) férderte ein Kombi-Paket aus Ladestation, PV-Anlage und Speicher mit bis zu
10.200 Euro. Aufgrund der grofien Nachfrage waren die Haushaltsmittel in Hohe von 300 Mil-
lionen Euro schnell ausgeschopft. Insgesamt wurden 33.000 Antrige bewilligt. Mit dem Forder-
programm nach der ,Richtlinie iber die Férderung von leichten und schweren Nutzfahrzeugen
mit alternativen, klimaschonenden Antrieben und dazugehoriger Tank- und Ladeinfrastruktur
far elektrisch betriebene Nutzfahrzeuge (reine Batterieelektrofahrzeuge, von aufden aufladbare
Hybridelektrofahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge)“ (Richtlinie KsNI) wurden rund 7.000
Nutzfahrzeuge und 3.400 zugehorige betriebsnotwendige Ladeinfrastrukturen bewilligt. Die
geforderte Ladeinfrastruktur darf nach Ablauf der Zweckbindungsfrist von vier Jahren 6ffentlich
zuginglich gemacht werden und ist dann von der Anzeigepflicht nach § 5 Abs. 4, Abs. 1 S.1 LSV
erfasst.


https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Rastplatz

2.2 Art des Ladepunkts, zugrundeliegende Technik und geografische Verteilung

Aufgrund der steigenden Bedeutung der Elektromobilitdt im Stromsystem s
ind bestimmte Aspekte fiir eine moglichst reibungslose Netz- und System-

(] integration relevant.
=5 8

Fiir die Netzintegration von Elektrofahrzeugen spielt die Art des Ladepunkts
eine entscheidende Rolle. Fiir nicht 6ffentlich zugingliche Ladeeinrichtungen
in der Niederspannung, die ab dem 01.01.2024 in Betrieb genommen wur-
den, sind die § 14a-Festlegungen der BNetzA zur Steuerung von steuerbaren
Verbrauchseinrichtungen durch den Verteilernetzbetreiber verpflichtend

(§ 14a Energiewirtschaftsgesetz - EnWG).2

Als zugrundeliegende Technik sind standardisierte Anlagen erforderlich,
die Interoperabilitidt mit unterschiedlichen Fahrzeugmodellen erlauben. Fiir
offentlich zugidngliche Ladeeinrichtungen stellen die LSV bzw. die AFIR die
Interoperabilitit bereits sicher. Fiir die Steuerung sind die im Messstellen-
betriebsgesetz (MsbG) vorgegebenen Smart Meter und Steuerungstechnik
zu verwenden.

Zur geografischen Verteilung sollte aus Sicht der Netznutzer ein flichen-
deckendes Netz an 6ffentlich zuginglichen Schnellladestationen zur
Verfiigung stehen. Dieses wird mit dem Deutschlandnetz und dem
E-LKW-Schnellladenetz erreicht. Aus Sicht des Stromsystems sollten insb.
Ladepunkte mit hoher Leistung (z.B. Megawatt-Charger fiir E-Lkw) an einen
Netzverkniipfungspunkt mit ausreichend freier Kapazitit angeschlossen
werden. Ist dies nicht moglich, kann der Einsatz von z.B. Pufferspeichern
oder Lastmanagementsystemen betrachtet werden.

2 Bundesnetzagentur - §14a EnWG Steuerbare Verbrauchseinrichtungen - BK6-22-300
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https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Beschlusskammern/1_GZ/BK6-GZ/2022/BK6-22-300/BK6-22-300_Beschluss.html?nn=877500

2.3 Kohidrenz der Infrastruktur- mit der Netzplanung

3
4
5
6

Der Hochlauf der Elektromobilitét ist gem. § 14d EnWG in der Netz-
ausbauplanung der VNB mit mindestens 100.000 angeschlossenen

Kunden zu berticksichtigen. Die VNB erstellen demnach ein Regional-
szenario fiir die jeweilige Planungsregion. Das Regionalszenario besteht

aus einem Entwicklungspfad fiir das langfristige Zieljahr 2045 sowie die
wahrscheinlichen Entwicklungen fiir die nichsten fiinf und zehn Jahre. Ziel
dieser Regionalszenarien ist, u.a. eine integrierte und vorausschauende
Netzplanung zu gewihrleisten.® Die Regionalszenarien sind auf VNBdigital.
de veroffentlicht.*

Im Rahmen des Masterplans Ladeinfrastruktur II der Bundesregierung
wurde die Mafnahme 42 formuliert.’ Diese hat das Ziel, VNB dabei zu
unterstiitzen, bei der Netzausbauplanung und der Erstellung von Regional-
szenarien die sektoriibergreifenden Entwicklungen zu berticksichtigen. Im
Rahmen der Umsetzung der Mafnahme wurde § 14d EnWG dahingehend
angepasst, dass insbesondere Informationen des Bundesministeriums fiir
Digitales und Verkehr (BMDV) zur Entwicklung des Verkehrssektors in den
Regionalszenarien zu bertiicksichtigen sind.

Die UNB beriicksichtigen Elektromobilitit im Netzentwicklungsplan
2037/2045 (2023). Der zugrundeliegende Szenariorahmen der BNetzA
nennt als Referenz 2020/2021 1,2 Mio. Elektromobile. Fur das Jahr 2037
werden 25,2 Mio. (Szenario A) bzw. 31,7 Mio. Elektromobile (Szenarien B, C)
angenommen. Fiir das Jahr 2045 erhohen sich die Annahmen auf 34,8 Mio.
(Szenario A) bzw. 37,3 Mio. Elektromobile (Szenarien B, C).6 Auf Basis des
Szenariorahmens erfolgt die konkrete Netzplanung.

https://www.vnbdigital.de/

https://www.vnbdigital.de/service/region

https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/G/masterplan-ladeinfrastruktur-2.pdf?__blob=publicationFile

https://www.netzentwicklungsplan.de/nep-aktuell/netzentwicklungsplan-20372045-2023
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2.4 Moglichkeiten zur Lastverschiebung und Flexibilisierung der Stromnachfrage

Elektromobile konnen durch eine Reaktion auf Stromgrofdhandelspreise dazu beitragen,
Lastspitzen im Stromnetz z.B. in den Nachmittags- und Abendstunden zu reduzieren und die
Nachfrage an Zeiten anzupassen, in denen viel EE-Strom verfiigbar ist.

Variable Stromtarife: Durch variable Stromtarife, die sich am Borsen-
preis orientieren, konnen Nutzer von Elektromobilen an privaten Lade-
/)\/I) sdulen dazu angeregt werden, ihre Fahrzeuge zu Zeiten glinstigen Stroms

zu laden. Das ist typischerweise dann der Fall, wenn viel EE-Strom ins Netz
eingespeist wird. Nach § 41a EnWG miissen Stromlieferanten mit mehr
als 100.000 zu beliefernden Letztverbrauchern mit einem intelligenten
Messsystem einen dynamischen Tarif anbieten. Ab dem 1. Januar 2025 gilt
diese Verpflichtung fiir alle Stromlieferanten. Ladevorginge kdnnen durch
Dienstleister wie z.B. Aggregatoren so gesteuert werden, dass Elektromobile
hauptsichlich dann geladen werden, wenn ein Uberangebot an EE-Strom
besteht (z.B. bei starkem Wind oder intensiver Sonneneinstrahlung).

Regelleistung: Die Bereitstellung von Primarregelleistung (PRL) und
Sekundarregelleistung (SRL) aus Elektromobilen durch Aggregatoren ist
heute regulatorisch moglich. Damit auch kleine Anlagenpools aus Elektro-
mobilen und ggf. weiteren Anlagen diese bereitstellen konnen, wurde die
Mindestgebotsgrofie in den letzten Jahren auf £1 MW in der PRL und 1 MW
in der SRL reduziert. In Pilotprojekten wurden bereits Fahrzeugflotten fiir
die Teilnahme am Regelenergiemarkt praqualifiziert, eine Teilnahme im
Massenmarkt ist jedoch bisher ausgeblieben.

Netzsteuerung: Um eine Uberlastung des Netzes zu vermeiden, erhalten
VNB nach den § 14a EnWG-Festlegungen die Moglichkeit, einzelne Ver-
brauchseinrichtungen wie Warmepumpen oder nicht 6ffentlich zugang-
liche Wallboxen in der Niederspannungsebene im Engpassfall netzdienlich
auf eine Leistung von 4,2 KW zu dimmen (vgl. 2.2). Im Gegenzug berechnen
sie unabhéngig von der tatsdchlichen Steuerung ein reduziertes Netzent-
gelt: Pauschale Reduktion (Modul 1), prozentuale Reduktion des Netzent-
gelt-Arbeitspreises auf 40 Prozent (Modul 2) oder Kombination von Modul 1
mit zeitvariablen Netzentgelten (Modul 3). Die Festlegung gilt seit dem

1. Januar 2024. Die Option nach Modul 3 wird Netznutzern ab dem 1. April
2025 erdffnet. Wesentlicher Grund dafiir ist das bisherige Fehlen techni-
scher Voraussetzungen. Fiir Bestandsanlagen, die vor dem 1. Januar 2024 in
Betrieb genommen wurden, besteht eine Ubergangsfrist bis zum 31. Dezem-
ber 2028. Auf diese Weise wird schrittweise ein hoherer Grad an Digitalisie-
rung und Steuerungsinfrastruktur im Verteilnetz mit standardisierten und
interoperablen Technologien erreicht.




2.5 Bidirektionales Laden

Durch bidirektionales Laden kénnen Elektromobile nicht nur Strom aufnehmen, sondern pers-
pektivisch auch wieder abgeben und damit das Stromsystem unterstiitzen. Im Folgenden werden
die wichtigsten Anwendungsfelder skizziert:

Vehicle-to-Grid (V2G): Bei einem Uberangebot an EE-Strom (z.B. bei starker

Windproduktion in der Nacht) konnten Elektromobile als Speicher dienen,

indem sie die den zeitgleichen Bedarf ibersteigenden Strommengen auf-

I~ nehmen und zu einem spiteren Zeitpunkt, wenn die Nachfrage hoher ist,

o=q} wieder ins Netz einspeisen. Durch die zeitliche Verschiebung geldnge eine
hohere Aufnahme von EE-Strom im System und bei netzdienlichem Einsatz
auch eine Netzentlastung. Aus regulatorischer Sicht ist der Strombezug aus
dem Netz und die Einspeisung zu einem spiteren Zeitpunkt heute bereits
moglich. Eine europdische ,,Coalition of the Willing® aus Industrieunter-
nehmen hat sich im Hinblick auf die technische Machbarkeit auf inter-
operable Standards bei Daten, Schnittstellen und Clearingstellen geeinigt
und diese an die EU-Kommission zur Ubernahme im Rahmen der Arbeiten
zur Umsetzung der Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED III) Gbermittelt.
V2G wird in Europa teilweise bereits im Markt umgesetzt.

Vehicle-to-Home (V2H): Bei einer den gleichzeitigen Bedarf tibersteigenden
EE-Strommenge aus der eigenen EE-Stromerzeugungsanlage (z.B. bei star-
/E\]ﬁ ker Solarproduktion am Tag) konnten Elektromobile auch als ,erweiterter
Heimspeicher” dienen, indem sie den selbst erzeugten EE-Strom ein-
= speichern und zu einem spiteren Zeitpunkt (z.B. abends) ins private Heim
einspeisen. Auch dieser Anwendungsfall ist heute bereits aus regulatorischer
Sicht moglich. Jedoch erfordert dies auch standardisierte Schnittstellen und
den Austausch von Daten zwischen unterschiedlichen Akteuren, um die
Fahrzeugbatterie in ein Gesamtsystem einbinden zu kénnen.

Den Status quo zur Verbreitung des bidirektionalen Ladens hat die BNetzA
in ihrem Bericht nach Artikel 15 Absatz 4 AFIR veroffentlicht.”

Im Rahmen der Mafinahme 47 des Masterplans II wurde das Ziel formuliert,
bidirektionales Laden diskriminierungsfrei zu ermdglichen. Dazu identi-
fizierte der Beirat der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur die rechtlich,
technisch und wirtschaftlich erforderlichen Rahmenbedingungen und
erarbeitete Handlungsempfehlungen zur Zielerreichung.?

7 https://www.smard.de/page/home/topic-article/444/215226
8  https://nationale-leitstelle.de/wp-content/uploads/2024/07/20240709_Bidirektionales-Laden_Positionspapier.pdf

10



https://www.smard.de/page/home/topic-article/444/215226
https://nationale-leitstelle.de/wp-content/uploads/2024/07/20240709_Bidirektionales-Laden_Positionspapier.pdf

	Bericht der Bundesregierung zu Flexibilität im Energiesystem durch Elektrofahrzeuge
	Impressum
	1. Rechtlicher Hintergrund
	1.1 Artikel 15 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2023/1804
	1.2 Artikel 15 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2023/1804

	2. Bericht der Bundesregierung nach Artikel 15 Absatz 3 AFIR
	2.1 Aufbau und Auslastung von Ladepunkten
	2.2 Art des Ladepunkts, zugrundeliegende Technik und geografische Verteilung
	2.3 Kohärenz der Infrastruktur- mit der Netzplanung
	2.4 Möglichkeiten zur Lastverschiebung und Flexibilisierung der Stromnachfrage
	2.5 Bidirektionales Laden



